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Auf Beschluß der Bundesregie
rung und in Übereinstim m ung 

mit den Bundesländern soll ein 
Fonds „Deutsche E inheit“ e inge
richtet werden, der im Laufe von 
viereinhalb Jahren mit 115 Mrd. DM 
zur F inanzierung von Defiziten des 

DDR-Staatshaushalts beitragen 
soll. Der Bund hat sich verpflichtet, 
einen Betrag von 20 Mrd. DM in d ie 
sen F ondse inzuzah len ,d iee rdu rch  
E insparung bisher geplanter Ausga
ben aufbringen will. Die übrigen 95 
Mrd. DM soll der Fonds selber am 
Kapitalm arkt aufnehm en. Die Rück
zahlung der aufgenom m enen Kre
dite soll innerhalb von 20 bis 30 Jah 
ren erfolgen, wobei Bund und Län
der die fälligen T ilgungs- und Z ins
aufwendungen je zur Hälfte au fbrin
gen sollen.

Die Errichtung eines Fonds für 
diesen Zweck und seine Konstruk
tion muten recht kom pliziert an. 
Doch auf der einen Seite wurde in 
den letzten M onaten schnell deut
lich, daß mit Hilfe von Nachträgen 
zum Bundeshaushalt alleine (1. und 
2. Nachtragshaushalt mit rund 12 
Mrd. DM M ehrausgaben) die sich 
abzeichnenden Integrationsaufga
ben nicht zu finanzieren sind. Auf 
der anderen Seite scheuten Bund 
(m it Ausnahm e der durch Kürzung 
anderer Ausgaben geplanten 
20 Mrd. DM) und Länder wohl davor 
zurück, die Etats offen durch eine 
Erhöhung ihrer Ausgaben zur DDR- 
Defizitfinanzierung zu belasten. 
Jetzt bleiben die Einzeletats vom d i
rekten Nachweis dieser kurzfristig 
hohen Ausgaben und der eventuell 
erforderlich werdenden Neuver
schuldung verschont; lediglich die 
Bedienung der Annuitäten wird 
dann und wann die E tatberatungen 
erschweren.

Doch die Ausgliederung dieser Fi
nanzierung aus den Etats der w est
deutschen Gebietskörperschaften 

ändert nichts an der Tatsache, daß 
es sich dennoch um eine Erhöhung 
der öffentlichen Verschuldung han-
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delt. Bedenklich wäre es, wenn 
durch diese Etat-Ausgliederung der 
Eindruck erweckt würde, daß die In
tegration m it der DDR eigentlich 
keine Belastungen für die Volksw irt
schaft mit sich brächte, wenn man 
von den zeitlich recht lang gestreck
ten T ilgungs- und Z inszahlungen 
absieht, die in den Etats ausgew ie
sen werden. Dem ist jedoch nicht 
so; denn eine öffentliche Kreditauf
nahme -  durch welche Institutionen 
auch im m er -  bedeutet stets die In
anspruchnahm e des Kapitalm ark
tes m it Konsequenzen für Zinshöhe 
und Art der Verwendung der realen 
Ressourcen einer Volkswirtschaft 
und führt längerfristig zu wenig 
transparenten Um verte ilungspro
zessen.

Überdies kann man nicht behaup
ten, daß durch diese Konstruktion 
eines Nebenetats ausdrücklich dem 
finanzpolitischen Prinzip der Voll
ständigkeit des Haushalts oder gar 
dem G rundsatz der Budgeteinheit 
entsprochen würde. Selbst wenn 
die staatliche Einheit noch nicht her
gestellt ist, wäre es zweckdienlich, 
einen öffentlichen G esam thaushalt 
für die Bundesrepublik und die DDR 
wenigstens nachrichtlich zu verö f

fentlichen und zu diskutieren. Dann 
würde das Defizit dieses G esam t
haushaltes transparenter werden 
als jetzt, wo zwar bekannt ist, daß 
der Etat des DDR-Zentralstaates 
(und dem nächst die Etats der dorti
gen Länder) erhebliche Defizite auf
weisen, für den Bundesetat durch 
den zweiten Nachtragshaushalt 
aber sogar eine Verm inderung der 
Nettokreditaufnahm e errechnet 
wird und gleichzeitig der Einheits- 
Fonds erhebliche Kredite aufnimmt.

Neben der Scheu gegenüber 
S teuererhöhungen Ist ein w ichtiger 
Grund für die relativ schnelle Eini
gung über diesen Fonds auch darin 
zu sehen, daß die Bundesländer 
froh darüber waren, daß der Bund 
ihnen gleichzeitig zusicherte, den 
Länderfinanzausgleich und die Bun
desergänzungszuw eisungen bis 
Ende 1994 unangetastet zu lassen 
und ihren M ehrwertsteueranteil zu
nächst nicht zu kürzen. Außerdem 
trägt in den Augen der Länder nun
m ehr der Bund alleine das Risiko, 
m öglicherw eise erforderlich wer
dende w eitere Zuwendungen an die 
DDR-Etats aufzubringen.

Angesichts der aufgrund struktur
po litischer und sozia lpolitischer An
passungsm aßnahm en noch unge
klärten Höhe künftiger DDR-Defi- 
zite mutet diese Ansicht jedoch 
recht optim istisch an. Die jetzige 
Konstruktion des Fonds, die bisher 
vereinbarten Beiträge und die Ver
teilung der Belastungen dürften we
der die Bundesländer noch den 
Bund davor bewahren, m öglicher
weise weitere H ilfe le istungen zu ge
währen und gegebenenfa lls die Fi
nanzierung doch nicht nur über den 
Kapitalm arkt, sondern auch mit 
H ilfe von S teuererhöhungen zu be
treiben. Davor schützt auch nicht 
die Form ulierung der Bundesregie
rung, daß der G esam tum fang des 
Fonds der zahlungsm äßige Aus
druck der Solidarität der Bundesre
publik für eine bessere Zukunft der 
M enschen in der DDR sei.
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